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VI. Anlagen. 

1 (2.U Nr. 4) Vermarkung der Bodenpunkte 
2 (zu Nr. 4) Anordnungen über Signalbaulen 
3 (zu Nr. 4) Versicherung von Hochpunkten 
4 (zu Nr. 7) Kartei der fP 
5 (zu Nr. 7) Erläuterungen zur Kartei der fP 
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10 (zu Nr. 7) Stammbogen 
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15 (zu Nr. 23) Tafel der Fehlerg-renzen für Oeri.istpolygonzüge 

Auf Grund der §§ 2 und 4 des Gesetzes über die Neuordnung des Ver
messungswesens vom 3. 7. 34 (RGBI. J S. 534) ordne ich unter Auihebung 
des TP-AP-INErl. v. 26. 10. 1936 - VI A 13 236/(1810 - und aller dazu 
ergangenen Ergänzungen und Ahanderungen folgendes an: 

I. Reichsfestpunktfeld. 
l. A 11 g e nt e i n e s. 
(1) Zum Aufbau eines einheitlichen deutschen Vermessungswerks sind 

die \'Orhandenen trigonometrischen t_.estpunkte zu emcm einheitlich Ycr
markten und geodätisch einheitlich orientierten und koordimerten fe:-.t
punklfeld zusammenzufassen. Die noch vorhandenen Lücken sind . zu 
schließen. Den großen Rahmen, in den das festpunktfeld einzubauen 1st. 
bildet das Reichsdreiecksnetz (\'gl. RdErl. ,·. 31. 5. 19.35 Vl C 
5804/6407 - RMBI. S. 544). 

(,) Das Reichsdreiecksnerz (Abschn. II) ist in zwei Stufen durch ein
gliedern ,·orhandener Netze und durch Einschalten von Neupunkten weiter 
zu verdichten. Die beiden Stufen sind 

a) das Land c s d r c i eck s netz (Abschn. III). 
b) das Aufnahmenetz (Abschn. IV). 

1 (3) Die Gesamtheit aller Festpunkte des Reichsdreiecksnetzes, der 
Landesdreiecksnetze und der Aufnahmenetze ist das R c ich s f es t -
p u n k t f e I d. 
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2. ß e z e ich n u n g de r Fest n u n kt e. 
(,) Die fcstpunkte des ,Reichsfestpunktfeldes führen die Sammelbe

leichnung fP. t:msprechend der unter Nr. l vorgeschriebenen Gliederung 
für <len Aufbau des Reichsfestpunktfeldes sind zu unterscheiden: 

a) die trig. Punkte des Reichsdreiecksnetz.es . . . TP (R), 
b) ,. der Landesdreiecksnetze ... ::::: TP (L). 
c) ,. der Aufnahmenetze . . . . . . . =- TP (A). 

(,) Als TP (L) oder TP (A) sind auch solche Punkte des Reichsfest
punktfeldes zu bezeichnen, die aus besonderer Veranlassung nicht trigono
metrisch, sondern in anderer gleichwertiger form, z.B. durch Polygonzüge, 
bestimmt worden sind. 

3. Aus w a h I der Lage der F P. 
(1) Die FP sind entweder Bodenpunkte, die auf dem Erdboden 

ausgewählt und durch besondere Vermarkung festgelegt werden, oder 
Hochpunkte. die durch Gebäudeteile (z.B. Turmspitzen) festgelegt sind. 

(:) Die f P sind im Gelände grundsätzlich so auszuwählen. daß 
a) der Aufbau der trigonometrischen Netze übersichtlich gestaltet wird, 
b) ausreichende und günstig liegende Bestimmungsstücke erzielt und 
c) günstige ßedin!(ungen für den Einbau von Verdichtungsnetzen ge

schaffen werden. 
(s) Soweit die unter Abs. 2 genannten Er!ordernisse es zulassen. ist 

bei den Bodenpunkten ferner anzustreben, daß 
a) ungefährdete und leicht auffindbare Standorte (z.B. Wegeränder oder 

Grenzraine) ausgewählt werden und 
h) mindestens eine Anschlußsieht nach einem anderen nicht zu weit ent

fernt liegenden FP vorhanden ist, die voraussichtlich frei bleibt. 
(.) Die Vermarkung der Bodenpunkte kann durch den Erwerb einer 

M a r k s t e i n s c h u t z f I ä c h e gesichert werden. Dies geschieht für die 
TP (R) durch das Reichsamt für Landesaufnahme. Bei den TP (L) und 
TP (A) ist unter Beriicksichtigung des gemäß Abs. 3a gewählten Standorts 
durch die zuständige Hauptvermessungsabteilung zu entscheiden. ob der 
Erwerb einer Marksteinschutzfläche notwendig erscheint oder nicht. Über 
das Erwerbsverfahren ergehen besondere allgemeine Bestimmungen. 

(6) Läßt sich ein Rodenpunkt nicht so auswählen. daß vom ßoden aus 
eine Anschlußsicht nach einem anderen FP (Abs. 3b) Yorhanden ist, z. ß. 
im Walde, so ist ein zweiter Punkt (Zwillingspunkt) vom ersten Punkt 
(Stammpunkt) wenigstens 100 m entfernt und von da her sichtbar, auszu
wählen und festzulegen und in der Regel durch gesicherte Messung der 
polaren ßestimmungsstücke vom Stammpunkt her zu bestimmen. 

4. -Ver m a r k u n g u n d S i c h er u n g der f P. 

(1) Die Vermarkung eines Bodenpunkte~ besteht in der Regel 
aus einer im Zentrum des Punktes unterirdisch anzubringenden Oranitplatte 
mit eingemeißeltem Kreuz und einem unmittelbar darauf zu setzenden vier
kantigen Oranitpfeiler als Tagesmarke. Die Ausmaße der Platte und des 
Pfeilers. seine Kennzeichnung, sowie das Ei'nbringen der Festlegungen, sind 
in der Anlage 1 im einzelnen vorgeschrieben. Anlage 1 
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(1l Rei icls1~c111 Untergrund kann an die Stelle der Platte cm Bolzen 

111it Krcu1.schnit1 in den Untcr~rund einiementiert untl als 'faKesrnarkc ein 

kürzerer Pfeiler (nicht unter 60 cm) venvendet \\ erden. In nacktem reisen 

dient ein ßolzcn zuKleich zur Vermarkung des Zentrums und als ·Ta){es

marke. 
(3) In geschlossenen Ortslagen (insbesondere auf festen Straßen) 

können andere J.{ecignete unterirdische Marken zur Festlegung des Punkt

zentrums verwendet und die Pfeiler bodengleich gesetzt werden. Auch 

die Verwendung anderer Tagesmarken (z.B. gußeiserner Kästen) ist z11Hissi1c 

(.) Die Vermarkung des Bodenpunktes ist durch mindesten~ zwei -itt-
~eff! l.enanEI" ,10R etwa 6 ~is !, n• unterirdisch anzubringende Marken 

(Platten, Rohre oder dgl.) so zu sichern, daß der Punkt im falle einer 

Zerstörung der zentrischen Vermarkung mit Hillc der Sicherungsmarken 

scharf wieder hergestellt werden kann. 

(.) In Felsen und in geschlossenen Ortslagen können oberirdische 

Sicherungsmarken (z. ß. Bolzen an BaU\verken, Kreuzschnitte im Pflaster 

oder dil.) angebracht werden. 

(.) Muß ein Punkt für die Beobachtung oder zum Anzielcn mit Rüchicht 

auf die Forderungen unter Nr. 3 Abs. 2 an eine Stelle geie!{! werden. an 

der sich e111e 11ngefahrdete, dauerhafte Vermarkung in der vonreschriehenen 

Weise nicht anbringen HiHI, so ist der urspriin!{lich beobaehtete Punkt als 

exzentrische Aufstellung anzusehen und in einer f.ntfernunK von möglichst 

nicht ilbcr 30 m eln geei~ncter Punkt gemäß Nr. 3 Abs. 3 auszuwählen, als 

neues Zentrum zu vermarken und hinsichtlich seiner Lage von dem ur

sprünglich beobachteten Punkt herzuleiten. Der ursprünglich beobachtete 

Punkt ist nur unterirdisch zu vermarken. 

(-) Zwillingspunkte sind in der >deichen Weise zu \'ermarken wie die 

Stammpunkte: als TaKesmarke genügt hier jedoch in der Regel ein Pfeilt:r 

rnn fiO cm Länge. 
Anlage 2 (.) Bei der f.rrichtung von höheren Signalbauten smd die in der An-

laKe 2 abgedruckten Anordnungen der VerordnunK über baupoli1.eiliche 

Erleichterungen 11-;w. vom 19. 1. 1937 und des Rdcrl. \'Om 24. 4. 1937 zu 

beachten. Signale über TP OV werden während der Arbeiten im 1,?cichs

dreiecksnetz vom l~eichsamt für Landesaufnahme verwaltet. Nach Beendi

gung der Arbt-Jten \\ ird im Ein\'ernel1111en mit der zuständiKen l laupt

vern1t-,s11ngsabteilung entschieden. ob die Signale abzubrechen oder weiter 

zu erhalten sind. Oie \ ern altung und Übern achung der ,.,_·eiter zu erhal

tenden Signale üher den TJ> (R) so\\ Ie der S1~nale iiher den TP (L) und 

den TP (Al oblie~t den 11au1>tvennessu11gsahtcilun~en in ihren nach Vcr

waltun!{shezirkcn abge)!;rcnzten Gebieten (1 HVermErl. \'Olll 7. 6. 1938 

-\h,chn. 1). 
(,) Das Zentrum eines lfochpunktcs wird durch den dafür ausgewählten 

Gchäudete1I (1.. B. Kugel unter dem Kreuz auf einer Kirchturmspit1c) dar

gestellt. 
(,o) Der Hoc h p unk t ist zu sichern 

al durch oberirdische Verrnarkun~ Cllles exzentrisch lie~enden Punktes 

zu ebener Erde. der möglichst so auszu""ählen ist, daß mindestens eirie 

Anschlußsidtt nach einem anderen PP \'Orhandcn 1st. 
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b) durch einen Turmbolzen von der in der Anlage 3 an~cgcbcm:n <irüße und Anlage 3 

Kenn1.cichnunK in dem festen Mauerwerk am full Je~ < icbaudes unJ 

c) durch Festlegung etwa benutzter Beobachtungs- oder Leuchhtändc, 

durch Schrauben, Kreuzschnitte oder dergl. im oberen Teil des Ge
bäudes. 

• (11) Eine weitergehende Festlegung und Sicherung besonders wichtiger 

Festpunkte (insbesondere Mr TP (l-V) bleibt hiervon unberührt. festle

~ungen und SicherunJ.{en trigonometrischer Punkte, die ihrer Lagebestim

mun&: nach z~m Rcichsfestpunktfeld zu zählen sind oder sich zu einer 

Em~hederung m d!eses eignen, sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit 

m~_besondere bei Netzverdichtungen - diesen Vorschriften entsprechend 
urntuandern. 

5. Benenn u n g der f P. 

(,) Der Name eines F P set1.t sich in der Re~el zusammen aus dem 

Name_n des Gemeindebezirks, in dem der Punkt liegt, und einem Zunamen, 

~er die Lage des Punktes innerhalb des Gemeindebezirks kennzeichnet und 

ihn \'On anderen Punkten im gleichen Gemeindebezirk unterscheidet. fiir 

die Schreibweise des Namens des Gemeindebezirks ist das Gemeindelexikon 
maßgebend. 

. (1) Liegt ein FP auf einer vom Hauptteil des Gemeindebezirks räum

lich getrennten, von einem anderen Gemeindebezirk umschlossenen fläche 

(Gebie~seinschluß), so kann zur Benennung des Punktes der Name des 

umschhe~enden qemeindebezirks gewählt werden, wenn der Punkt hier
durch leichter alltgefunden werden kann. 

(a) Für die Wahl des unterscheidenden Zunamens kommen bei Boden
punkten in l3ctracbt: 

a) de~ Name der Flur (Gewanne), in der der Punkt liegt (z.B. Nacht
weide, Priesterwald, Stadtforst), 

b) die_ Bezeichnung des Weges, an oder auf den1 der Punkt liegt (z.B. 
Reichsstraße, Reichsautobahn), 

d der Name von Wohnplätzen, Ausbauten oder sonstil!en Anlagen in 
d~ren Nähe der Punkt liegt (z. 13. Wiesenhof, Papiermühle), ' 

d) die Angabe der Himmelsrichtung (in großen lateinischen Anfan!{sbuch

staben), in der der Punkt in Bezug auf den liauptwohnplatz des Ge
meindebezirks liegt, 

e) römische Ziffern im Gemeindebezirk Jedesmal mit I be\!innend. 

Die Angabe der Himmelsrichtung d) oder einer Ziffer e) ist nur zu 

:·crwc1~den, wenn keine andere wtreffende Ortsbezeichnung zu ermitteln 

1~t. D1es_e '\ngahen können auch 1.u einer anderen ßezeichnun~ a) bis c) 

h1111:utreten, \\ enn diese iür mehr als einen Punkt desselben Gemeinde
bezirks ,erwendct werden muß. 

(.) Hochpunkte erhalten als Zunamen den Namen des Ochaudes 

(Nr. a Abs. 1 ). dem die Bezcil:hnung des das Zentrum darstellenden Oebäude

teils (z.B. Ev. Kirche; 11iirdlicher Turm, Knopf) hinzuzufuget1 ist. 

(s) Ein Zwillingspunkt erhält dieselbe Benennung wie sein Stam111punkt 

auch d~ttll, \\ enn er nicht m demselben Ge111eindehe1.irk liegt. ~einem 

Namen 1st nur das Wort „z" illingspunkt" beizuschreiben. 
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<.) Die endgülti~e fes;tsctzung der Namen der f P erfolgt in der l?egcl 
durch die Hauptvermessungsabteiluug. die für den nach vollen Blättern 
1 : 25 000 abgegrenzten Bezirk zuständig ist (Ausnahmen vgl. Nr. 28). Namen 
aus früheren Verzeichnissen können für die FP vorläufig beibehalten wer
den, wenn hierdurch Verwechselungen nicht zu befürchten sind. Bei 
Änderungen der Lage- oder der Höhenangabe für eirten fP ist der Name 
grundsätzlich den Vorschriften unter Abs. 1 bis 5 anzupassen. 

6. K o o r d in i er u n g der F P. 

(1) für die FP sind durch unmittelbare konforme Abbildung des f.rd
ellipsoid~ nach dem von C. F. Gaul! begründeten und von L. Kriiger ausge
bauten Verfahren ehene rechtwinklige Koordinaten auf volle cm zu 
ermitteln. Für die Abbildung wird das Reichsgebiet in Meridianstreifen 
zerlegt, die sich über je drei Längengrade erstrecken: ihre Haupt_- (Mittel-) 
meridiane sind die Meridiane 6", 9", 12° usw. ostwärts Greenwich. 

(i) In der ebenen Abbildung ist die Abszissenachse das ßild des tfaupt
meridians. Abszissenanfangspunkt ist der Schnitt der Abszissenachse mit 
dem Bilde des Äquators; die Ordinaten werden von der Abszissenachse 
aus nach Osten positiv, nach Westen negativ gezählt. Der Verjiingungs
faktor m0 - das ist bei der Gauß-Krüger-Abbildung das konstante Ver
hiiltnis jedes Abschnitts der Abszissenachse zu seioem Urbild auf dem 
Ellipsoid -~ wird gleich 1 gesetzt. 

(s) Die aus der Rechnung hervorgegangenen Ordinaten werden um die 
Konstante 500 000 m vergrößert. Hierdurch erhalten die Ordinaten stets 
positive Werte. Den Ordinaten wird eine Kennziffer Yorangesetzt, die 
gleich dem dritten Teil der Längengradzahl des liauptmeridians ist. Die 
Abszissen werden liod1werte, die Ordinaten Rechtswerte genannt. Die 
Hoch- und Rechtswerte der PP werden in jedem Meridianstreifensystem 
bis zu 2° west- und ostwärts des Hauptmeridians berechnet, so dal.l für 
einen 1 ° breiten Streifen die Gauß-Krüger-Koordinaten in den beiden be
nachbarten Systemen bekannt sind. 

(.) Außer den Hoch- und Rechtswerten ist für jeden FP die Höhe, 
bezogen auf Normal-Null auf vo,Ile cm zu ermitteln. In den Gebieten, 
in denen das Reichshöhennetz noch nicht ausgebaut ist, können die Höhen 
bis auf weiteres mit Zustimmung des R.eichsarrfts für Landesaufnahme 
anstatt auf NN auf die iür die betr. Gebiete bisher gebräuchliche ßezugs
Wiche (z. B. Adriatisches Meer) bezogen werden. Solche tiöhenangahen 
gelten ab vorläufige und sind durch die Angabe der Bezugsfläche als von 
NN abweichend deutlich zu kennzeichnen. 

(,,) Außer für das Zentrum jedes rP sind die Hoch- und Rechtswerte und 
u1e tliihe auch für die exzentrischen Festlegungen (Nr. 4 Abs. 6. 10a und b) 
111 ermitteln. Die Höhe ist bei Bodenpunkten auch für die Oberfläche de,· 
1 a1tesmarke (Nr. 4 Abs. 1 bis 3) anzugeben. Ist bei Hochpunkten der als 
Punktzentrum aus~ewählte Gebäudeteil für eine Höhenfestlegung nicht 
J.!Ceignet, kat,n die 11öhe auf einen anderen Gebäudeteil bezogen werden 
(1.. B. Ze11trum-Fahnenstange; Höhenangabe fiir den Dachfirst). 
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7. N a c lt w c i s der f P. 

(,) Der Nachweis der f P setzt sich zusammen aus 
a) der K a r t e i d e r f P, 
b) den fest p u n kt b i I de r n und 
c) der K a r t e i de r f„ es t p u n k L b e <; c h r e i b u n gen. 

(,) In der K a r t c i de r 1·· P sind die Angaben der linch- und Rechts-
werte sowie der Höhert für sämtliche FP zu sammeln. Die Kartei ist in 
licl1tpausfähigen Vordrucke11 nach dem Muster der Anlage 4 aufzustellen. Anlage 4 
Die in der Anlage 5 gegebenen l:rläuterungen .si11d hierbei zu beachten. -f,re- Anbge 5 
i,e.nt'i Eler T P OH v, ird ..,sm "Rai1:h1,Rmt iiir bmdef;atth~AHll'h½ 1rniKeMelll 
1111E! x=eitfärt. Die l lttt1ßt,•erw'-:·•st111gnR!atteih1HKe11 erh~eH lieht1rnu 11uhitll!0 
Aedn11:1lce. Karteien. die bereits nach dem Mu,;tcr der Anlage 9 zu Nr. 59 des 
TP-AP-RdErl. aufgestellt worden sind, können weiter benutzt werden; beim 
Einfügen weiterer Bogen ist der 11eue Vordruck zu benutzen. 

. (~) N~ben dem l's ~1mM}ig~_n Nachweis durch die Kartei der 1:p ist 
cm b1ldmaß1ger Nachw •1~ 11i~e s t p unkt b i I der n nach dem Muster 
der Anlage 6 .zu führen. Hierzu dienen Meßtischblätter, die entsprechend Anlage <> 

c.lcn in der Anla~e 7 gegebenen Erläuterungen auszuarbeiten sind. Anlage 7 
(,) fur jeden fp ist eine f.- es t p unkt beschreib u n g anzufer-

tigen, die über die Lage des fP zu seiner Umgebung sowie zu den 
Sicherungsmarken und den exzentrischen Festlegungen Auskunft gibt. Die 
hierüber geführten Feldbiicher sind \·on der zuständigen Hauptvermessungs
abteilung 7.u einer Kartei der Festpunktbeschreibungen in lichtpausfähigen 
Vordrucken nach dem Muster der Anlage 8 - in der J~eihenfolge der Anlage s 
Punkte in der Kartei der f P - zusammenzustellen. Hierbei sind die 
f.rläuterungen der Anlage -9 zu beachten. Die Festpunktbeschreibungen Anlage 9 
sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit - insbesondere bei Netzver
diclJtungen - zu prüfen und erforderlichenfalls zu berichtigen, zu ergänzen 
oder neu aufzustellen. 

(.) Das Reichsamt für Landesaufnahme führt über die TP (R) Stamm. 
bogen in Vordrucken nach dem Muster der Anlage 10, in denen alles Anlage 10 
Wissenswerte über die Geschichte der einzelnen Punkte - insbesondere 
genaue Angaben über Lage, Kosten. ßeobachtung, Vermarkung, Pacht-
,·erträgc und dgl., sowie über Veränderungen. weitere Bearbeitung usw. 
- zu vermerken ist. Oie ttauptvermessungsabteilunge,i erhalten Ver\'iel
fältigungen der Stammbogen für die TP (Rl und führen - soweit erfor-
derlich - fiir die TP (L) gleichfalls Stammbogen. 

(,) Der Nachweis der FP wird von den Hauptvermessungsabteihmgen 
in ihren naclJ \'ollen l-31ättern 1 : 25 000 abgegrenzten Arbeitsbezirken !Er
laß \'om 6. 2. 39 - VI a 4488/39-6860) icfiihrt 1111d laufend gehalten. fiir die 
Randgebiete tauschen die benachbarten Hauptvermessungsabteilun1ten \'er
vielfältigungen der meßtischblattweise angelegten Unterlagen in dem 
Umfang aus, daß jede ttaupt\'ermessungsabteilung aucl1 iür ihren ganzen 
na1.:h Verwaltungsgrenzen al.>gegrenzten Bezirk über einen lückenlosen 
Nachweis der FP vcrfiigt. 

(
1

) Im Zuge der Überführung des ,·orläufiten Reichsdreiecksnetzes 
(Nr. 12) und der vorläufigen Landesdreiecksnetze (Nr. 16) und Aufnahme
netze (Nr. 22 Abs. 2) in die entsprechenden endgültigen Netze (Nr. 11, 15, 22 
Abs. 2) ist die Kartei der FP neu aufzustellen. Die neu aufgestellten Kartei
blätter sind im Kopf hinter den Worten „Kartei der fp·• durch den Schrift
oder Stempelzusatz ,.(endgültig)" zu kennzeichnen. 

(s) Sofern an den Rändern einzelner Teile des vorläufigen Reichsfest
punktreldes verschiedene, noch nicht zusammenpassende Arten von \'Or
läufigen Koordinaten vorliegen, sind diese auf besonderen Karteiblättern 
oder wenigstens in besonderen Untergruppen getrennt nachzuweisen 
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8. Überwachung, Erhaltung und t.'.rgänzung der fP. 

(,) Die Überwachung des Reichsfestpunktfeldes gehört zu den Auf
gaben der Hauptvermessungsabteilungen. Diese werden hierbei unterstützt 
durch die den Landräten und Oberbürgermeistern unterstellten örtlichen 
Polizeidienststellen usw. 

(,) Als Unterlagen für den Überwachungs- und Meldedienst erhalten 
die Landräte usw. von den Hauptvermessungsabteilungen für jeden 
Land- und Stadtkreis Vervielfältigungen der Festpunktbilder und r'esr
rnmktbeschreibungen. Von den letzteren wird nur die linke Seite des 
Vordrucks vervielfältigt, als rechtl! Seite wird ein freies Blatt für 
Prüfungsvermerke angeheftet. Die Landräte usw. lassen die darin nach
gewiesenen Tagesmarken (und Gcb'indeteile) an Hand der ihnen iiber
sandtcn Unterlagen jährlich einmal aufsuchen und den Zeitpunkt sov. ie 
das Ergebnis der Untersuchung ,,eben den Lage- usw. -Skizzen (auf der 
rechten Seite) eintragen. Werden Mängel oder Veränderungen festgestellt. 
so sind Art, Ursache und Urheber zu Yerruerken. Zt:m 1. 11. jedes Jahre~ 
werden die Unterlagen (f estpunktbilder und -beschreibungcn) der zustän
digen Hauptvermessungsabteilung (Ahs. 5) vorgelegt. 

(3) Die Hauptvermessungsabteilung übernimmt die ihr ers(atteten Mel
dungen in eine Kartei der Veränderunge1t nach dem Muster der Anlage 11, 
ergänzt die f estpunktbilder und LaR"eskizzen hinsichtlich der Zu- und 
Abgänge und gibt die vervollständigten Unterlagen Hir den Meldedienst 
an die Landräte usw. zurück. 

(,) Unabhängig von dem unter Abs. 2 vorgeschriebenen Meldedienst 
sind alle Vermessungsdienststellen und alle Öffentlich bestellten Vermes• 
sungsingeuieurc verpflichtet, jeden :tu ihrer Kenntnis gelaiigenden Mangel 
an r'P-festlegungcn der zuständigen Hauptvermessungsabteilung anzu· 
zeigen. l>iese Meldungen sind ebenfalls in die Kartei der Veränderungen 
zu übernehmen. 

(,) Die Überwachung des Reichsfestpunktfeldes durch die Hau11t
vermessungsabteilunge11 erfolgt in den Grenzen der Verwaltungshezirke. 
Mitteilungen über rP auf den Nachbarblättern 1 : 25 000 werden zur \'er
vollstiindigung des Nachweises (Nr. 7) an die benachbarten Ha11ptvermes
s1111gsabteilungen weitergeleitet. 

(•) Für die Erhaltung und Ergänzung der fP durch die zuständige 
Behörde (Nr. 14 Abs. l, Nr. 17 Abs. 1, Nr. 22 Abs. 3) gelten Abs. 7-10. 

(,) Verlorengegangene fP sind mit Hilfe ihrer Sicherungsmarken oder 
auf Grund von gesicherten Polygonierungen oder Stückvermessungeu 
wiederherzustellen. Sofern das nicht möglich ist, geschieht die Wieder
herstellung nach Messungen der im Reichsfestpunktfeld vorhandenen 
niedrigsten Punktordnung, ohne daß der wiederhergestellte Punkt seinen 
Charakter als TP (R), (L) oder (A) verliert. 

(s) Reichen die Marken und Unterlagen gemäß Abs. 7 zur einwandfreien 
Herstellung eines f P nicht aus, so ist ein Ersatzpunkt nach den für dit> 
Netzverdichtung maßgebenden Grundsätzen in der niedrigsten der \'0r
handencn Punktordnungen zu bestimmen. 

(•) Gefährdete F P sind im AnschluB an das alte Zentrum zu verlegen, 
sofern dieses noch einwandfrei festliegt und die neue Festlegung in der 
Nähe der alten eingebracht werden kann. Andernfalls ist die Verlegung 
im Anschluß an gesicherte Polygonierungen oder Stückvermessungen durch
zuführen Ist auch das nicht möglich, so ist ein Ersatzpunkt (Abs. 8) zu 
bestimmen. 

(10) Die Neuberechnung oder Neueinmessung des alten Zentrums eines 
FP zwecks Nachprüfung seiner Koordinaten oder seiner Höhe erf?lgt _nac_h 
den für die Netzverdichtung maßgebenden Grundsätzen unter Berucks1~htJ
gung aller vorhandenen Punktordnungen. Ne~c Koordiuat_en und Hohen 
sind in der Regel nur dann einzuführen. wenn d,e neue Be~timmung gege~
über der alten wesentlich verbessert ist und die neu ermittelten Werte m 
Lage oder ttöhe eine lineare Abweichung von den alten Werten um mehr 
als 10 cm ergeben 
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9. Lau f e n d h a I tu n g des Nach w e i s es de r F P. 

(,) Der Nachweis der f P (Nr. 7) ist stets laufend zu halten. In der 
Kartei der fP sind in der Spalte Bemerkungen Hinweise auf die Kartei der 
Veränderungen in weichem Blei anzubringen und erst wieder zu entfernen, 
nachdem die festgestellten Mängel beseitigt sind. führt die Bearbeitung zu 
einer Änderung des Namens. der Hoch- und Rechtswerte oder der Höhe 
des FP, so ist der Punkt in der Kartei zu streichen und mit der Jahreszahl 
der Bearbeitung unter einer Bruchnummer nachzutragen, deren Zähler die 
ursprüngliche lauiende Nummer und deren Nenner die Häufigkeitszahl der 
eingetretenen Veränderungen ist. Etwa vor Anlegung der Kartei einge
tretene Änderungen werden nicht besonders vermerkt. Beim Übergang 
aus einer Gruppe in die andere erhält der J·P eine neue laufende Nummer. 

(r) Bei der Verlegung von fP ist zu prüfen, ob die Benennung des fP 
in seiner neuen Lage noch den Anordnungen unter Nr. 5 entspricht, 
gegebenenfall~ ist sie abzuändern. Bleiben Vor- und Zuname für den ver
legten Punkt bestehen, so ist ihnen zur Unterscheidung die Zahl des Jahres 
der Veränderungen ·hinzuzufügen. 

(s) FP, die bei Netzverdichtungsarbeiten neu bestimmt worden sind, 
werden unmittelbar in den Nachweis der f P übernommeu und in der Kartei 
unter der Zahl des Jahres der Neubestimmung im Anschluß an die letzte 
laufende Nummer nachgewiesen. 

(,) Durch viele Nachtragungen unübersichtlich gewordene Kartei
blätter sind neu aufzustellen; hierbei sind die Punkte nach steigenden 
Hochwerten neu zu ordnen. Die Erneuerung eines Karteiblattes ist insbe
sondere dann vorzunehmen, wenn in dem Gebiet ties betreffenden Meß
tischblattes die Netzverdichtung im wesentlichen als abgeschlossen be
trachtet werden kann. 

10. A b g a b e d e s N a c h w e i s e s d e r f P a n a n d e r e ß e -
hör den. 

(,) Das Reichsamt fiir Landesaufnahme erhält je vier lichtpausfähige 
Vervielfältigungen von jeder neu aufgestellten Karte der Kartei der TP (L) 
und der TP (A) sowie der Festpunktbeschreibungen. Die_ zuständigen 
Generalkommandos, Abtlg. IA Meß., erhalten - getrennt für ihre Gebiete -
je eine Jichtpausfähige Vervielfältigung von jeder neu aufgestellten Karte 
der Kartei aer f P und den linken Seiten (Sp. 1 bis 6) der Festpunktbe
schreibungen. Nachträge zu diesen Nachweisen sind den genannten Stellen 
zum J. 4. und 1. 10. jedes Jahres zu übermitteln. 

(,) Die sonstigen Vermessungsdienststellen des Reichs und der Länder, 
sowie die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure erhalten auf Antrag 
gegen Empfangsbestätigung Auszüge aus dem Nachweis der fP in dem 
Umfange, wie er sich aus dem jeweiligen Arbeitsvorhaben ergibt. Die 
Heeresdienststellen erhalten die Unterlagen von der Abtlg. I A Meß. des 
zuständigen Generalkommandos. 

ll. Reichsdreiecksnetz 

11. E n d g ü I t i g e s R e i c h s d r e i e c k s n e t z. 

(,) Das Reichsdreiecksnetz besteht aus Hauptpunkten 1. Ordnung, 
Zwischenpunkten 1. Ordnung und Punkten II. Ordnung. 

(
1
) Im Reichsdreiecksnetz ist eine durchschnittliche Punktdichte von 

1 TP (R) auf etwa 50 Qkm anzustreben. 

(
3

) Das Reichsdreiecksnetz hat seine vollständige endgültige Aus
gestaltung im Umfang der Abs. 1 und 2 im Gebiet der in der Anlage 12 
durch Unterstreichen gekennzeichneten ttauptdreiecksnetze, die itt der aus 
den Jahren 1880 bis 1894 überkommenen Form beibehalten werden. 

(,) In den übrigen Teilen des Reiches liegen die Hauptpunkte 1. Ordnung 
(Hauptdreiecksnetze) als Grundlage für die weitere Verdichtung im wesent
lichen vor. Sie sind auf Grund einer nicht veröffentlichten Denkschrift des 
Reichsamts für Landesaufnahme als endgültig erklärt worden (vgl. Übersicht 
in der Anl. 12). Die Endgültigkeit der Hauptdreiecksnetze bedeutet die 
Unverrückbarkeit ihrer Grundlagen, und zwar ihrer Lagerung auf derr 
gewählten Erdellipsoid (Umdrehungsellipsoid von Bessel, Zentralpunkt Pots
dam, Helmertturm mit vernachlässigter Lotabweichung im früheren Zentral
punkt Rauenberg und Orientierung nach der Dreiecksseite I. Ordnung 
Potsdam, Helmertturm-Stülpc, Golmberg), ihtes Maßstabs und der Netz
gestalt im allgemeinen. 

(,) Das Reichsdrefecksnetz · ist ein Gebrauchsnetz und berührt die 
Schaffung eines wissenschaftlichen Zwecken dienenden Netzes I. Ordnung 
nicht. 
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12. V o r I ä u f i g e s R e i c h s d r e i c c ~ s n e t z. 

Entsprechend seinem Charakter als Gebrauchsnetz (Nr. 11 Abs. 5) kann 
das endgiiltigc Reichsdreiecksnel1. nur jeweils insoweit in die allgemeine 
Vermessungspraxis übernommen werden, als es im vollen Umfang- der 
Nr. 11 Abs. l und 2 koordiniert vorlieit. Dieser Zustand wird dem Fort
gang der Koordinierung folgend schrittweise herbeigeführt. Soweit und 
solange in den einzelnen Teilen des Reiches dieser Zustand nicht erreicht 
bt, dienen dem Gebrauch der Vermessungspraxis als Teile des vorläufigen 
Reichsdreiecksnetzes 

a) die älteren Triangulationen I. und H. Ordnung des Reichsamts fiir 
Landesaufnahme. 

b) die entsprechenden Landestriangulationen. soweit. sie in die Haupt
dreiecke des Reichsamts fiir Landesaufnahme eingeschaltet sind, 

c) die dem endgültigen Reichsdreiecksnetz entsprechenden Ordnungen 
der Landestriangulationen in den Ui11dern Bayern, Würllemberg, 
Baden, Sachsen und. Mecklenburg, in den Alpe),}- und Donau-Reichs
gauen und im Reichsgau Sudetenland, sowie in den eingegliederten 
Ostgebieten. 

13. tI erste 11 u n g des Reichsdreiecks netze s. 

(,) Für die Herstellung des Reichsdreiecksnetzes ist das Reichsamt für 
Landesauinahme zuständig (Rdl:rl. v. 31. 5. 1935 - Vl C 5804/6407 -
Abschn. I Nr. 1). 

(1) In den durch die ttauptdreiecksnetze gegebenen Rahmen werden 
die Zwischenpunkte l. Ordnung und die Punkte II. Ordnung nach den Grund
sätzen der trigonometrischen Netzverdichtung eingeschaltet. Mit Rücksicht 
auf die vorhandenen Vermessungswerke werden hierbei tunlichst die 
entsprechenden Punkte des vorläufigen Reichsdreiecksnetzes beibehalten. 
Sofern neue Punkte bestimmt werden, sind diese mit benachbarten Punkten 
des vorläufigen Reichsfcstpunktfeldes in Verbindung zu bringen, um die 
Überführung des vorläufigen Reichsdreiecksnetzes in das endgültige zu 
ermöglichen. 

14. Er h a I tun g und Ergänzung des Reichsdreiecks -
netze s. 

(,) Die Erhaltung und Ergänzung des Reichsdreiecksnetzes sind Auf
gaben des Reichsamts für Landesaufnahme. Die erforderlichen Arbeiten 
werden wegen ihrer Auswirkung auf den Aufbau der Landesdreiecksnetze 
(Nr. 15-21) im Einvernehmen mit der zuständigen liauptvermessungs
abtcilung durchgeführt oder ihr übertragen. 

(1) Die ttauptvermessungsabteilungcn geben alle dnrch den Meldedienst 
(Nr. 8 Abs. 2 und 4) zu ihrer Kenntnis gelangenden Beschädigungen der 
Festlegungen von TP (R) dem Reichsamt für Landesaufnahme bekannt. 

(,) Das Reichsamt fur Landesaufnahme ka11n die J-lauptverme!>sun~s
abteilungen mit der Reseitigung der Mängel beauftragen. Alle vom Reichsamt 
für Landesaufnahme vorgenommenen Änderun.~en der Koordinaten und 
Höhen ,·on TP m) sind den zuständigen Hauprvennessm1!{sabteilu11gen 
zwecks Yortführung des bei ihnen geführten Nachweise~ der f t> initzuleile11. 
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III. Landesdreiecksnetze. 

1 S. E n d g ü I t i g e L a n d e s d r e i e c k s n e t z e. 
f.ntsprechend dem fortschreiten der Entwicklung und des Ausbaues 

des Reichsdreiecksnetzes gelten als endgültige Landesdreiecksnetze die in 
das endgültige Reichsdreiecksnetz eingebauten Verdichtungsnetze der ersten 
Stufe (Nr. 1 Abs. 2). das sind im alJgemeinen die bisherigen Triangulationen 
HI. und IV. Ordnung des Reichsamts für Landesaufnahme und die ent
sprechenden Triangulationen der Länder, sofern sie hinsichtlich Vermarkung, 
Benennung und Koordinierung den Anforderungen dieses Erlasses genügen. 

16. V o r I ä u f i g e La n de s d r e i e c k s n et z e. 

Als vorläufige Landesdreiecksnetze gelten alle an das vorläufige Reichs
dreiecksnetz angeschlossenen bisherigen Triangulationen m. und IV. Ord
nung des Reichsamts für Landesaufnahme und die entsprechenden Trian
gulationen der Länder mit derselben Einschränkung wie unter Nr. 15. 
Sonstige ältere Triangulationen gleicher Art und Wertigkeit sind -
möglichst geschlossen •- in das Reichsdreiecksnetz einzubauen ~ · 
~lr. 2,1 \b•. 71„0ies gilt insbesondere für die vorhandenen Stadttriangulationen. 

17. Herstellung, Erhaltung und Ergänzung der 
L a n d e s d r e i e c k s n e t z e. 

( 1) Die Herstellung, Erhaltung und Ergänzung der Landesdreiecksnetze 
sind Aufgaben der Hauptvermessungsabteilungen in ihren nach ,·ollt:n 
Blättern l : 25 000 abgegrenzten Arbeitsbezirken. 

(:) lnsonderheit sind im Anschluß an die Fertigstellung des endgültigen 
Reichsdreiecksnetzes gemäß dem ersten Satz der Nr. 12 die vorläufigen 
Landesdreiecksnetze in ihren endgültigen Zustand zu überführen. 

(a) Durch die Landesdreiecksnetze sollen so viele TP (L) bestimmt 
werden, daß bei möglichst gleichmäßiger Verteilung, die TP (R) ein
gerechnet, auf etwa 5 qkm im Durchschnitt ein Festpunkt entfällt. 

18. Lage bestimm u n g der T P {L). ~ 

(,) Die Lagebestimmung der TP (L) erfolgt in der Regel trigono
metrisch. Die trigonometrische Bestimmung muß an TP (R) oder TP (L) 
in der Nachbarschaft des Neupunktes anschließen. Die Bestimmungsstücke 
sollen sich möglichst gleichmäßig über den Horizont des Neupunktes ver
teilen. Grundsätzhch sollen wenigstens zwei überzählige Bestimmungs-
st iicke beschafit werden. 

(,) fn Gebieten, in denen die trigonometrische Bestimmung hesonders 
schwierig ist, kann die Lage der TP (L) auch durch f e i n p o 1 y g o n -
z ü g e, die stets an wenigstens drei TP (R) oder TP (L) anzuschließen sind, 
hestimmt werden. Die Messung der Feinpolygonzüge ist -- durch Anlegung 
möglichst gestreckter Züge, sowie Verwendung von Zwangszentrierungs
gerät, optischen Ablotern und geeigneten Streckenmcßgeräten - mit 
solcher Schärfe durchzuführen, daß kein nennenswerter Genauigkeitsverlust 
gegenüber der Lagebestimmung durch Triangulation zu beiürchten ist. 

(a) Die trigonometrische Berechnuns::- ist unter Berücksichtigung der 
durch die vor1;eschriebene Abbildung hervorgerufenen Entfernungs- und 
Richtungsverzerrung sowie mit Auss::-leichung der Messungswidersprüche 
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nach der Methode der kleinsten Quadrate durchzuführen. Die Länge der 
großen Halbachse der mittleren fehlerellipse darf 0, 15 m nicht überschreiten: 
dieser Vorschrift ist genügt, wenn die mittleren Fehler für den Hocl1- und 
Rechtswert beide unter 0,10 m bleiben. Bei feinpolygonometrischer Be
stimmung kann auf eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten 
Quadrate verzichtet werden. 

19. tt ö h e n bestimm u n g d e r T P (L). 

(,) üie Höhen der TP (L) sind in der Regel trigonometrisch durch 
Messung der Höhenwinkel im Anschluß an mindestens zwei benachbarte 
Punkte zu bestimmen. Hierfür sind mindestens drei Bestimmungsstücke 
zu beschaffen. 

(!) Die Höhe kann durch Einwägen bestimmt werden, wenn die Mes
sungsarbeit dadurch wirtschaftlicher gestaltet w ird. Hierbei ist grundsätz
l ich an zwei Höhenfestpunkte anzuschließen. Der richtige Anschluß der 
Höhenfestpunkte an NN (Nr. 6 Abs. 4) muß sichergestellt sein. 

(,) Bei der Berechnung der Höhe aus den trigonometrischen Messungser
gebnissen sind die K rümmungen der Erdoberfläche und die Strahlenbrechung 
zu berücksichtigen. Die Einzelergebnisse sind unter Berücksichtigung der 
Entfernungen der Anschlußpunkte zu ermitteln. Der mittlere Fehler cfus 
Mittels darf 0,15 m nicht überschreiten. 

e. 
·(,) ie der Landesdreiecksnetze sind Auf-

gaben de auptvennessungsabteilungen in ihren nach vollen Blättern 
l : 25 000 abg renzten Arbeitsbezi rken. Zur Erhaltung der Landesdreiecks
netze gehören en der allgemeinen Überwachung (Nr . 8) die fierstellung, 
der Ersatz und 1 Verlegun~ verlorener bzw. gefährdeter TP (L). Zur 
Ergiinzung gehören ßer den allgemein vorgeschriebenen Nachträgen 
hinsichtlich der Vermar g J.md Sicherung der fP (Nr . 4) die ßeseitil{1111~ 
etwa aufgedeckter Mänge · der Lage- und Höhenbestimmung (Neuein
messung) und Netz\'erdichtun_ arbeiten. 

(1) Verlorengegangene TP ( sind wieder herzustellen mit Hilfe ihrel' 
Sicherungsmarken, oder auf Grund n gesieherten Polygonierungen oder 
Stückvermessungen, die unmittelbar an en Punkt angeschlössen sind. 

(')) Reichen die Markerr' und Unterla zur eil'\Wandfr eien Herstellung 
eines TP (L) nicht aus, so ist ein Ersatzp kt nach den für die Netz-
verdichtung maßgebenden Grundsätzen zu bes men. 

(.) Oefähr.,dete TP(L) sind im Anschluß an das e Zentrum zu verlegen, 
sofern dieses noch einwandfrei festliegt und die neu ' estleg11ng in einer 
Entfcrnunl!: ,·on nicht mehr als 100 m von der alten e ebracht werden 
kann. AndernfaJls ist ein Ersat1.punkt (Abs. 3) zu bestirnt n. 

($) I )ie Neueinmessung des alten Zentrums eines TP (L) z cks Nach -
prüfung seiner Lage. oder seiner Höhe erfolgt nach den für die etzver
dichtung maßgebenden Grundsätzen. Neue Koordinaten un..! Höhe 
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andesdreiecksnetze sollen soviele TP (L) bestimmt 
werden, dal3 bei mö · st gleichmäßiger Verteilung, die TP (R) einge-
redwct, auf etwa S qkm im rchschnitt ein Festpunkt entfällt. 

(.) Unzureichende oder 1.u ·tmaschige Landesdreiecksnetze sind 
durch tr igon"metr ische oder fe in Po nometrische Punkteinschaltun~ 
nach den Vorschriften unte1 Nr. 18 und 19 a · ubauen und zu verdichten. 
Hierzu sind frühere Landestriangulafümen entsprc nder Ordnung durch 
f.infügcn in das Reichsdreiecksnetz. nach Änderung Er gänzung der 
Vermarkun~. Benennung und Koordinierung (Nr. 4 bis 6) m1 erwendc11, 
sofern die Lageunsicherheit der in ihnen bestimmten i-·estpu'l'<te 

21. Landes d.r c i e e k s n etz b i I der. 

Die Landesdreiecksnetze sind in Netzbildern, die die zum AnschluB 
benut1.ten TP (I~) und die TP (L) mit ihren Bestimmungsstücken enthalten, 
im Maßstah l : 100 000 darzustellen. Die Netzbilder sind entsprechend der 
Darstellung in dem Muster der Anlage 13 und den daw gegebenen Erläu- Anlage 13 
terungen (Anlage 14) auszuarbeiten und hinsichtlich etwaiger Änderungen Anlage 14 
laufend zu halten. Ältere Netzbilder können weiterbenutzt werden, auch 
wenn sie hinsichtlich der Auszeichnung dem Muster nicht voll entsprechen; 
Jedoch muß die Darstellun}{ der TP (R) und TP (L) vollständig sein und 
deren Bestimmungsstiicke klar erkennen lassen. 

IV. Aufnahmenetze. 
22. A 11 g e m e i n e s. 

(,) Aufnahmenetze sind alle in die L andesdreiecksnetze wei ter einge
bauten t rigonometrischen Verdichtuugsnetze der zweiten Stufe, die hin
sichtlich Vermarkung, Benennung und Koordinierung den Anforderungen 
dieses Erlasses entsprechen und deren Netzpunkte in der Kartei als TP (A) 
~eführ t werden. 

(,) 'Entsprechend der Unterscheidung der Landesdreiecksnetze (Nr. 15 
und 16) nach dem Ausbaugrad des übergeordneten Reichsdreiecksnetzes 
sind, je nach der Art der übergeor dneten Landesdreiecksnetze, auch end
gültige und \/Orläufige Aufnahmenetze zu unterscheiden. Hie AR11,8Mt1Mf!'!8H 

HiP i,I ie TP lb➔ lfH l~r ~IF, 17 ltiM&iel:itlisl:i Eies 6W1,a1mneRstJk-h:1ssee eer ~fou,e 
1111a tle!I ►l~tlh .111itj@8 tlJ• p'u&1i11nlci9 in dew Hwciwebiets:n Ri@ltcr fiir li e 
TP (M ent.1r,re<!J1efta. Nr. 17 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(,) Der Aufbau der Aufnahmenetze einschließlich aller Fol~earbeiten 
ist Aufgabe der I fauptvermessungsabteilungen in ihren nach vollen ßlättern 
1 : 2.; 000 abgegrenzten Arbeitsbezirken. Die Auinahmenetze sind im 
f~ahmcn der Landesdreieek~netze so dicht zu gestalten. daß bei möglichst 
gleichmäßiger Verteilunl{ einschließlich der T P (R) und der TP (L) auf etwa 
1 qkrn durchschnittlich ein Festpunkt entfällt. 
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23. Lage bestimm u II g der T P (A). 

(,) Die Lage der TP (A) ist in der Regel trigonometrisch im Anschluß 
an bereits vorhandene fP nach den unter Nr. 18 für die TP (L) gegebenen 
Grundsätzen zu bestimmen. 

(2) Jn geeigneten Fällen können zwecks Überwindung von Gelände
schwierigkeiten und Vermeidung kostspieliger Signalbauten zum Aufbau des 
Netzgerüstes der TP tA) Polygonzüge (Oerüstpolygonzüge} verwendet 
werden, die in bester form eigens für diesen Zweck anzulegen, sorgfältig 
zu messen und beiderseitig an FP anzuschließen sind. 

(a} Unter besonderen Umständen kann auch ein kombiniertes Ver
fahren ausnahmsweise angewendet werden dergestalt, daß, soweit es sich 
mühelos ermöglichen läßt, in der üblichen Weise trigonometrische Strahlen 
und im übrigen ersatzweise ein oder zwei Polygonzüge, sogenannte ge
brochene Strahlen (Strahlpolygonzüge), gemessen werden. 

(,) Die trigonometrische Berechnung ist in der Ebene mit Ausgleichung 
der Messungswidersprüche nach der Methode der kleinsten Quadrate durch
zuführen. Die Länge der großen Halbachse der mittleren Fehlerellipse darf 
0,15 m nicht überschreiten; dieser Vorschrift ist genügt, wenn die mittleren 
Fehler des ttoch- und Rechtswertes beide unter 0,10 m bleiben. 

(s) Bei polygonometrischer Bestimmung wird auf eine Ausgleichung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate verzichtet. Die AbschJußfehler 
der GerüstPOlygonzüge dürfen die folgenden Fehlergrenzen nicht über
schreiten: 

1.) Winkelabschlußfehler 

f = ! (Vn)c 

2.) Längsfehler 

111 = ; (0.0021 lsJ + 0.00030 [s] -1- o,os). 

J.J Querfehler c 

.1w = -; (w · [s] + 0.05), wobei w = 1
~~

5 n (n -'- 1) 
12(n - 1) 

(,) Damit die Homogenität des Netzgerüstes der TP (A), die auf dem 
trigonometrischen folgerecht gefügten Aufbau beruht, durch polygonomc
tri:..che Eingriffe nicht mehr als nötig beeinträchtigt wird. gibt es für die 
Längsfehler der Gerüstoofygonziige nur eine Fehlei;grenzformel, die nicht, 
wie bei gewöhnlichen Polygonzügen üblich, nach Geländeklassen - gün
stigen, mittleren und ungünstigen Verhältnissen - abgestuft werden darf. 

24. tt ö h e n b e s t i rn m u n g d e r T P (A). 

Die Höhenbestimmung erfolgt entweder trigonometrisch oder durch 
Einwägen nach den unter Nr. 19 Ats. 1 für die TP (L) gegebenen Grundsätze11. 
Die Berechnungsergebnisse müssen den unter Nr. 19 Abs.+genannten Anfor
derungen genügen. Auf die Einführung von Gewichten bei der Mittel
bildung kann verzichtet werden. 

( 
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25. A u f b a u d e r A u f n a h m e n e t z e. 
(1) ßei dem Auf- und Ausbau der Aufnahmenetze sollen im Rahmen 

der Anordnu:igen unter Nr. 3 
a) weithin sichtbare Gebäudeteile (z.B. Wassertürme, hohe Fabrikschorn

steine) in das Aufnahmenetz einbezogen werden, 
b) die TP (A) gleichmäßig über Kuppen und Mulden verteilt werden, 
c) in Waldgebiete11 TP (A) in erster Linie längs den Straßen und Eisen

bahnen hestimmt werden. 
(,) Auf bereits vorhandene Dreiecks- und Polygonaetze ist Rücksicht 

zu nehmen. Geeignete Festpunkte solcher Netze sind durch vorschrifts
mäßige Vermarkung, Benennung und Koordinierung zu TP (A) zu machen, 
wenn die alte Vermarkung der Punkte so gut erhalten ist, daß ihre Identität 
einwandfrei festgestellt werden kann und ihre Lagegenauigkeit den unter 
Nr. 23 und 24 genannten Anforderungen entspricht. 

(3) AP der Heeresverwaltung können, soweit sie ohne weiteres zu
gänglich sind, dem Netz der TP (A) eingegliedert werden. Hierbei ist zu 
prüfen, oh die Lage- u11d Höhenbestimmung der AP den an die TP (A) 
gestelllen Anforderungen ircnügt. Erforderlichenfalls sind Ergänzungs
messungen auswführcn unu Jie Hoch- unJ Rechtswerte sowie die Höhen 
neu zu berechnen E~k ~- Grundsätzlich sind aber nur soviele AP dem 
Aufnahmenetz einzugliedern, als zur Erreichung eiuer Netzdichte von 
1 Punkt je qkm erforderlich sind. Ocr Standort der AP-Festlegungen darf 
nicht Yerändert werden. Die unterschiedli~he lnschriit der Tagesmarke 
- AP statt TP - von der Anordnung unter Nr. 4 Abs. 1 ist in der Kartei der 
f P zu vermerken. 

26. er t, a I t tt i, g d c r A tl f II cl h III e II e t z e. 
-i"h!~tcll11111::", Ersatz, Verlcgun~ und Neueinmessung verlorener bzw. 

geföhn.lcter TP . eh den nnter Nr. 20 Abs. 1 bis 5 für die TP (L) 
gegebenen Bcsl111m1mt1'en mit er • daß neue Koordinaten für die 
T_P (A) unter sonst gleicher Voraussetzung nur a · ·· en sind, wenn 
dte neu ermittelten Werte in La~e uno Jiöhe eine lineare Abwe1c ~ 
den altei, ttlli mehr ,tl:s 15 c111 e1get.eu . 

27. Aufnahmenetz b i I der. 

Die Aufnahmenetze sind in Aufnahmenetzbildern entsprechend dem 
Muster und den Erläuterungen der Anlagen 13 und 14, jedoch im Maßstab 
1 : 25 000, darzustellen. Die Anordnungen unter Nr. 21 gelten fiir die Auf
nahmenetzbilder entsprechend. 

28. H e r s t e 11 u n g d e r A u f n a h m e n e t z e i n d e r ü b e r -
gangszeit. 

(,) Solange einzelne Hauptvermessungsabteilungen noch nicht in der 
Lage sind, die TP (A) überall da zu hestimmen, wo sie fehlen, aber zur 
Durchführung von 1:inzelaufnahmen und Sachvermessungen - insbesondere 
solcher zur crneuerung, Fortführung und Ergänzung der Flurkarten -
sofort gebraucht werden, haben die betreffenden Messungsdienststellen des 
Reichs, der Länder oder die Üffentlich bestellten Vermessungsingenieure, 
die diese Vermessungen durchführen. das Aufnahmenetz im Benehmen mit 

.. 



244 Amtlicher Teii 

der zuständigen Hauptvermessung'>abteilung nach Maßgabe dieses Erlasses 
in dem benötigten Umfange selbst herzustellen. 

(!) Um einen einheitlichen Aufbau des Aufnahmenetzes trotz der 
Durchführung der Messungen durch verschiedene Dienststellen zu gewähr
leisten und Doppelarbeit zu vermeiden, haben die Messungsdienststellen 
usw., die Anschlußmessungen aus;;ufilhren beabsichtigen, der zuständigen 
Hauptvermessungsabteilung v o r Beginn der Messungsarbeiten im Ge
lände einen Netzentwurf zu übersenden. Der Netzentwurf ist im Maßstab 
1 : 25 000 auf Pauspapier als Deckpause- zum t'estpunktbild zu fertigen. In 
ihm sind die neu zu bestimmenden TP (A) mit den fü~ sie vorgesehene?\ 
Bestimmungsstücken nach dem Muster der Anlagen 13 und 14 darzustellen; 
die Anschlußrichtungen sind durch stärkere Linien hervorzuheben. Umfang, 
Zweck nnd Art der Ausführung der Arbeiten sind kurz zu erläutern. 

(s) Die Hauptvermessungsabteilung stellt zu dem Entwurf fest, 
a) ob in dem Gebiet alle für den Anschluß in Betracht kommenden f P 

herangezogen worden sind, 
b) welche von den für den Anschluß vorgesehenen fP etwa ausfallen 

(Kartei der Veränderungen), 
c) welche Nachtragsarbeiten (Vermarkung, Sicherung Einmessung) an 

den Anschlußpunkten noch erforderlich sind, 
d) ob sonstige noch 'nicht in das Reichsfestpunktfeld einbezogene ältere 

Messungen mit zu berücksichtigen sind, 
e) ob andere Messungen in dem Gebiet oder in seiner Nähe geplant oder 

bereits im Gange und daher mit zu berücksichtigen sind und 
f) ob die für neue TP (A) vorgesehene Lage- und liöhenbestimmung den 

Anforderungen dieses Erlasses entspricht, bzw. welche Abänderungen, 
Vereinfachungen oder Ergänzungen zweckdienlich erscheinen. 

Diesen Feststellungen entsprechend verständigt die liauptvermessungs
abteilung die Messungsdienststelle usw .. übermittelt die Koordinaten und 
Höben sowie Vervielfältigungen der festpunktbeschreibungen der An
schluß~fP und fügt eine uichlpause des Netzentwurfes mit etwaigen Ab-
änderungsvorschlägen bei. • 

(~) Die Messungsdienststellen usw. übersenden die Messungs- und 
Berechnungsergebnisse· nach ßeendigung der Arbeiten der zuständigen 
Hauptvermessungsabteilung zur Übernahme in den Nachweis der FP. Die 
Messungsunterlagen müssen von einem zum höheren vermessungstech
nischen Verwaltungsdienst befähigten Vermessungsingenieur als richtig 
bescheinigt sein. Dieser übernimmt dadurch die Verantwortung dafür, daß 

a) die Auswahl der Lage und die Vermarkung der TP (A) den Anord
nungen dieses Erlasses entsPrechen und 

b) die Messung und die Berechnung sachgemäß durchgeführt worden sind. 
(s) Die Hauptvermessungsabteilung prüft, 

a) ob den gemäß Abs. 3 a bis f getroffenen Feststellungen entsprecl1end 
verfahren worden und die Forderung des Abs. 4 erfüllt ist, 

b) ob richtige Anschlußwerte in die Berechnung eingeführt worden sind. 
sowie 

cl ob die ßerechnungsergebnisse innerhalb der festgesetzten Fehler-
grenzen bleiben. 
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(s) Die Haupc,·ermessungsauteilu11gen könne11 auf Grund des ihm:n 
durch den l. H\ ermcrl. v. 7.6.1938 \bschn. IV Abs. 2 übertragenen \\'eisunRS
rechts die ßcseiti11;un~ von Mängeln bei der Bestimmrnui; der TP (Al in be
stimmten angemes~cnen t'risten fordern. Die l laupt\'enncssungsabtcilun~en 
können ferner entsprechende allgemeine Rkhtlinien zur Beachtung bei der 
Dur<.:hiührung der t\ns<.:hlußmessungen (u. L;. mit Rücksicht auf besondere 
Verhältnisse im Hauptvermcssunl{sl>e1.,irk) herausgeben. In Zweifelsfällen 
entscheidet der RMdl. cnd.~iiltig. Abschriften von Richtlirm:n der Haupt
vermessungsabteilungen sind dem RN\dl. in dreifacher Ausfertigunit vorzu
legen. 

(,) Sind alle Mängel oder Zweifel hinsichtlich der Neubestimmung der 
TP (A) beseitigt, so setzt die Hauplvern1essu11gsabteilung die Na'men. die 
lio<.:h- und Rechtswerte und die Höhen endgültig fest und vervollständigt 
thm Nachweis der FP (Nr. 7). I lie Messungs- usw. -akten werden bei der 
Hauptvermessungsabteilung gesammelt. 

(ti) Unter der in Abs. 1 genannten Voraussetzung ist nach den Vor
s<.:hriften der Abs. 2 bis 7 insbesondere zu verfahren bei llmleinmgen, 
Siedlungsmessungen, Katasterncumessungen und Fortführungsme<;sungcn in 
größer"m Umfang als 25 ha und bei Mes:.ungen an Straßen, t:isenbahncn 
oder \Vasserrciufen über eine Länge von mehr als 2 km. . 

(,) Zuständig fiir die unter Abs. 1 bis 7 voriesehenen Arbeiten sind 
die Haupl\·ermessungsabteilungen in den Grenzen der Venvaltu11gsbcz1rke. 
Von den aui den Nachbarblättern l : 25 000 liegenden TP (A) werden die 
Unterlagcu für ihren Nachweis nach der Festsetzung (Abs. 7) den benach
barten Haupl vermessungsabteilungen zugeleitet. 

29. Na c h weis de r :, o II s t i g e n -M es s u n g s e r geh n·i s s e. 
Um die untr.r Nr. 28 Abs. 3 d) angeordneten Feststellungen einwandfrei 

treffen zu können und dadurch Doppelarbeiten zu vermeiden, legen die 
Hauptver111essu11gsabteilu11gen außer den Festpunktbildern (Nr. 7 Abs. 3) eine 
zweite Sammlung von MelHischblättern an, in der die ni<.:ht zu den f P des 
Reichsfestnunktfeldes .icehörenden trigonometrischen Punkte (u. U. auch 
wichtige Polygonzüge) nachgewiesen werden. Der Nachweis ist zu er
ganzen durch Koordmatenyerzeichnisse und eingehende Angaben über de11 
Koordinatennullpunkt, die Umformungsmöglichkeit, die Vermarkung der 
Punkte. die Genauigkeit der La~ehestim111ung und dgl. sowie ein Gutachten 
über die Brauchbarkeit der Messung fiir einen Einbau in das Reichsfest
punktield. Bei dieser ~ammlung sind auch die Netzentwürfe (Nr. 28 Abs. 2) 
solange aufzubewahren, bis die TP (A) in den Nachweis der f P übernommen 
sind. Die allmähliche Vervollständigung dieser Sammlung ist im Einver
nehmen mit den übrigen Vermessungsdienststellen zu fördern. 

~- ~l e t ~ v e r e. i e h t t1 PI ,: ~ ,, 1 ii. n e. 
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V. Schlnßbestimmungen. 

. 31. J a h r es b e r ich t e. 

Den gern. Abschn. IX des 1. ttVennErl. v. 7. 6. 1938 zu erstattenden 
Jahresberichten sind Erläuterungsberichte über die Arbeiten am Reichs
festpunktfeld beizufügen. Die Erläutenmgsberichte sollen insbesondere 
Auskunft geben über etwa bei der Erledigung der Arbeiten a ufget retene 
Schwierigkeiten, ihre Überwindung im einzelnen, die dabei gemachten Er
fahrungen im a llgemeinen und etwa daraus herzuleitende besondere Vor
schläge fü r die Bearbeitung des Reicltsfestpunktfeldes. 

32. V e r m e s s u n g s an w e i s u n g e n. 

Die Vermessungsverwaltungen des Reichs und der Länder haben ihre 
Vermessungsanweisungen den Vorschriften dieses Erlasses anzupassen. 

In Vertretung: gez. P fund t n e r. 

An die Landesregierungen, den Reichskommissar für die Saarpfa lz, d'en Reichs
statthalter im Sudetengau, den Präsidenten des Reichsamts für Landesaufnahme, die 
Hauptvermessungsabteilungen. 

Nachrichtlich an das Oberkommando der Wehrmacht, das Oberkommando des 
Heeres, den Reichsminister der Luftfahrt, den Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, den Reichsverkehrsminister den Reichsforstmeister , den General
inspektor für das deutsche Straßenwesen, den Preußischen Finanzminister d u r c h 
A b d r II c k. 

Sonderdruck aus den „Nachrichten aus dem Reichsvermessungsdienst", Berlin 
Jahrgang 1944, Nr. 3 

Änderung des Rdl:rl. .,Reichsfestpuoldfeld .. 
v. 13. Juni 1944 - I Verm. 8401/43-6810 (fP-Änd.-Erl.). •) 

Der RdErl. ,.Reichsfestpunktfeld" v. 15. 8. 19-10 .- VI A 8?.76/40-6810 Ob~r J<leblom: IJ.J.tt 
(f P-Erl.), abgedruckt in den „Mitteilungen des Reichsamts fur Landes- Sclmtdt Jt>,m.T«/ln 
aufnahme", Berlin, Jahrgang 1940, Nr. 5, S. 229, wird, wie folgt, geändert : 

Berichtigung zum f'P- Erlaß. 

Die auf Seite 242 Nr. 23 Abs. 5 Ziff. 2.) angegebene forme! fü r den 

Längsfehler 61 = -; {V(s] + 0,003 [s] + 0,05) 

ist unrichtig und w ie folgt zu ändern: uoerKLet>t am 1'?. 9 Ll6 
FLoter,.-,.-. 

.. 

Anlage 1 (zu Nr. 4) 

Vermarkung der Bodenpunkte . 

a) Beschreibung der Marke. 

Pfeiler und Plaue bestehen aus Granit und haben die aus der Zeichnung ersicht
lichen Ausmaße und Kennzeichen. 

l : 15 

-

Die würfelförmige Koplläche un_d die ~tandfläche des Pfeilers sow!e die Obe~
seite der Platte werden glatt bearbeitet. Die Buchstaben TP, das Dreieck und ':11e 
Kreuze auf Platte und Pfeiler •- Kreuzstriche pa rallel zu den Kanten - werden em
gemeißell und geschwärzf. 

b) E i n b r i n g u n g de r M a r k e. 

Die Platte wird waagerecht so in ein etwa 90 cm tiefes loch gelegt, daß ihre 
Kanten in d_ie Haupthimmelsrichtungen zeigen. Der Pfeiler wird zentrisch unmittelbar 
;111f die Platte gestellt, Pfeilerkreuz genau lotrecht über dem Kreuz der Platte. Der 
Pfeiler ist so zu drehen, daß seine Kanten parallel mit den Kanten der Platte ver
laufen und die Buchstaben TP auf die Südseite kommen. Vor dem Einfüllen der 
Erde ist der Höhenunterschied zwischen den Oberkanten von Pfeiler und Platte mit 
Millimelergenauigkeit zu bestimme_n. Die eingefüllte Erde soll_ frei_ von Stein_en sein, 
damit die Lage der Platte durch cmen Plattensucher -- d. 1. ein Eisenstab nut Stahl
spilze - untersucht werden kann. 

Mitteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme, 1940, Nr 5 (FP-Er/.). 



Anlage 2 (zu Nr. 4) 

VeronJnung 
iiber baupolizeilicbe Erleichterungen 

für Signalhochbauten der Landesaufnahme 
Vom 19. Januar 1937. 

Auf Grund des Gesetzes über einst
weilige Maßnahmen zur Ordnung des 
deutschen Siedlungswesens vom 3. Juli 
L93-I {Reichs~esetzbl. 1 S. 568) \\ ird ver
ordnet : 

~1 

Auf Signalhochbauten. die das Reichs
amt für Landesaufnahme vorübergehend 
zu trigonometrischen Beobachtungen er
richtet, sind die landesrechtlichen Vor
schriften über die Vorlage von Bauplänen 
und über die ßaugenehmigung nicht anzu
wenden. Ihre Anlage unterliegt jedoch, 
sofern die Bauten ein Höhenmaß von 
15 Meter iiberschrciten, der Bauanzeige. 

§ 2 
Die Bauanzeige ist spätestens zwei 

Wochen vor Beginn der Bauausführung 
schriftlich bei der Baupolizeibehörde (Bau
genehmigungsbehörde) einzureichen. In 
der Anzeige sind Lage, Grundform und 
Höhenmaß der geplanten baulichen Anlage 
anzugeben. 

§ 3 
Soweit eine Anzeigepflicht nach § 1 

Satz 2 besteht. ist der .zuständigen Bau
polizeibehörde auch von dem beabsich
tigten Abbruch oder der nachträglichen 
Änderung der Zweckbestimmung der bau
lichen Anlage Mitteilung zu machen; §' 2 
Satz l gilt sinngemäß. 

§ 4 

Landesrechtliche Vorschriften, die wei-
tergehende Er leichterungen gewähren, 
bleiben unberührt. 

Berlin, den 19. Januar 1937. 

Oer Rei c h sarbeit s mini s ter 

In Vertretung 

Dr. Krohn 

RdErl. d. RuPrMdl. v. 24. 4. 1937, betr. 
Anzeige der Errichtung trigonometrischer 

Signale an die Luftämter. 
(VI A 531/6810.) 

(1) Signalbauten, die zu Vermessunl'szwecken 
(trigonometrii,chen Beobachtungen) errichtet wer
den, können ein Luftfahrthindernis sein und den 
Luftverkehr gefährden. Es ist daher notwendig. 
<laß d ie Luftämter. bevor solche Signale er
richtet werden. , on dem Vorhabeh Kenntnis 
erhalten. damit s ie gegebenenfalls rechtzeitig 
Einspruch erheben oder geeignete Maßnahmen 
zur Verhütung , on Unfällen (Bekanntgabe in 
den Nachrichten für Luftfahrer, Befcuerunj:! der 
Hindernisse usw.) veranlasi,en können. 

(2) Auf Grund des § 2 des Ges. über d ie 
Neuordnung des Vermessungswesens v. 3 7. 
1934 (RGBL l S. 534) ordne ich deshalb im Ein• 
vernehmen mit dem RMdL. folgendes an: 

1. Vermessungsbehörden und -dienststellen, 
die trigonometrische Signale err ichten wollen, 
die höher als 15 m s ind, haben ihr Vorhaben 
spätestens zwei Wochen vor Beginn der Bau
ausführung dem zuständigen Luftamt unter 
Bezugnahme auf den Erl. des RMdL v. 2. 11. 
1936 - LB V 2 b Nr. 5990;361

) - anzuzeigen. 
2. In unmittelbarer Nähe von Flughäfen (bis 

zu etwa 3 km vom Mittelpunkt des Rollleldes) 
sind auch SignalbatJten, die ein Höhenmaß 
unter 15 m haben, anzuzeigen, wenn sie als 
Lultfahrthindernis anzusehen s ind. 

3. Der Anzeige ist ein Lageplan (Karte 
1 : 100 000) beizufügen, in dem der Stand des 
Signals fa rbig einzutragen und das Signal nach 
Bauart, Höhe und Namen zu bezeichnen ist. 

4. Die Zuständigkeitsbezirke der Luftämter 
s ind in der ,,Fünften VO. über den Aufbau der 
Reichsluftfahrtverwaltung" v. 8. 9. 1936 (RGBl. l 
S. 729) enthalten. 

5. Hinsichtlich der in ähnlicher Weise den 
Baupol.-Behörden zu machenden Bauanzeigen 
für Si~nalhochbauten wird auf die „VO. über 
baupo!Jzciliche Erleichterungen lür Signalhoch • 
bauten der Landesaufnahme" v. 19. 1. 1937 
(RGBl. l S. 22) verwiesen. 

6. Die D ienstanweisungen der Vermessungs
behörden s ind entsprechend dieser Anordqung 
zu ergänzen. 

') Nicht veröflentl. 

Mitteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme, 1940, Nr. 5 (FP-Er/.). 



Anlage 3 (zu Nr. 4) 

Versicherung von Hochpunkten. 

Turmbolzen 
(Schmiedeeisen, Silumin oder andere geeignete 

Werkstoffe) für das 

a) Landesdreiecksnetz 

1 :3 

'1 

: : 
'1 

1 1 t 1 
f 1 1 1 

ft--- -M---- ~ 
1 1 1 1 

: 1 : : 
1 ; : ,,__ ____ ..... , 
1 :l; 1 

' .. , 
"'• ' 

' ' ' ' ' 1 

' A 

b) Aufnahmenetz 

.. 

1: 3 

t ~ ___., _ __ _:: 
! 1 1 1 ,n r,--- -4S-----t• ~ 
1 - ~==:1 

' ' ' 
V 

\ 

01 . , 
' ' 

! 
· c:::11

~ 
~ I ,., ., _, .,, 
A ~ 

: ? 
' 0 

~ > 
r;--- L:,~~-i / r=- . :::r:::J,.,._ __ -------3 ~ 
- 1 ---:- - ~ -

0 
Die Turmbolzen sind so einzuzementiercn, daß ein 
in die betreffende Ausbohrung gesteckter Stiit lot

recht steh!, und zwar bei Verwendung an 

s e n k rech I e n Flächen ein Stift in der seitlichen 
Ausbohrung des Kopfes, 

w a a gerechte 11 Flächen ein Stift in der Aus
bohrung auf der Mitte der Schauseite. 

Leuchtbolzen 
(Messing) 

1 : 1 

[Q] 
' 1 1 
: 1 • 1 t 1 

k--~---~-~--~--..i ~----1_6 ___ -1 
: ' : : 1 1 

--g.1. 1 1 

-"~--+- : 
1 1 

d): 1 : 

'--...-_..:.;.i~..u-.--i-- -lf-- T'__.,_;__i~..,_~ 
' 1 

' ' ' ' 1 

' . 
1 
1 

' ! 
' ' .. , .. , 
' ' 

l ....... __ .,_,_ ___ L _ _.._ __ _ 

□ 

Leuchtschrauben 
(Messini) 

1 : 1 

~ 
' 1 ' 
1 : : : 
1 1 1 1 

~~~-~-.~ 
f 1 1 I 

1 I 1 : : -~· -~ 
! 1 --: 

t--->+.'4"'-4-- - i( --------~ ' ' ' ' ' ' ' ' 1 
1 

' 1 

' "'' "'' 1 
1 
1 

' ' 1 
1 
1 

' t 
' t 
1 
1 
1 ______ J 

Die obere Kopflläche der Schraubenmutter darf aus 
dem Mauerwerk oder Holzwerk nicht herausragen. 
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Anla9_e 4 (zu Nr. 7) 

8ez.. l A im kfen-
inne,...,., z.~/chen 
llienst 

Geog--a/11>,sc1,, Kooret,na.l!nl 
B,-.,.Jle I l. onge. 

'-P ~ 
---- ooter -----

.. 

Kartei cter rP Bogen Nr . .. Z ..... 
( /nsges. .. Jl ... Bogen 

löft , Karte f: 2Sooo 

Nur ,f_ur cren .lJien.s~ebrauch .' _ 

Hauntv~r,nessungsabte/tung .. . !!.'!!. ..... 

8. lrigo11omelrlsr/JeAtn.tte-TP(i._.}. 
Nr /J!/4: .. Name .. W.~.fte.,:_m_q("./f. ..... .... . . 

- -~-~-

Na,ne 
Gau/3-Kruger-Koorct/nalen 

... -i.-.... GIHerst,.,.,/en .. . 4: .. G,'llf?rsfre,1/en 
/,,f/Ne/,,,,er,-cäan „9._ _~_ MiNel,ner✓ (:b'an . .t.a .~--

Recnt.s I Hoch ~echts I Hoch 
m ,n ,n rn 

Höhe 
d6erNN 

Pfo//er I Pla~ 
rn rn 

Beme.rlcungen 

,;;;- 1 a ae 1 ,rS'.s-~•6?1e1 o,rsi,:w16'01 1 ,2, H ecda 1 7ff 6'S2 :ltgr ~,i 8,i8;~ 6,i '76'2;.>.il w: ~-u >-1 ;t~ Qo !Kt-iW: ((r,tfrl<ante 

~6 • 1 mg.?fs-21 S6 's7.*7n,1 os's,"6.?!tf l f,l p:'an,kmqr,rha'(,s:~n. 1 77 tot,, •~~ %~;◄ 66 • .no i;;I 47 6..-;;;: q l2:'Q '. 10) c?~c:?ol 

- -+--- -1----- --t 1 1 1 · 1 : 1 1 1 

To71-.Karl<1 t:2.s--000 M. .. !t?l.f.... Na,ne ... .. ~~~t~~~-q~~----------- -------- ae„rtlfi.:,_~~1.-~~ ~,,. ',/': "'°· 
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Anlage 5 (zu Nr. 7) 

Erläuterungen zur Kartei der FP. 

Die Kartei ist meßtischblattweise anzulegen und für jedes Meßtischblatt 
in drei Gruppen zu gliedern. 

Die Gruppe A enthält die TP (R) unter lfd. Nr. 1 bis 10. 
Die Gruppe B enthält die TP (L) unter lfd. Nr. 11 bis 50. 
Die Gruppe C enthält die TP (A) von lfd. Nr. 51 an. 

Uei der ersten Anlegung der Kartei ist für jede Gruppe mit einer be
sonderen Karte zu beginnen. Innerhalb der Gruppen sind die FP nach 
steigenden Hochwerten zu ordnen. Zwillingspunkte erhalten besondert! 
laufende Nummern; exzentrische Festlegungen sind unter der lfd. Nr . des 
Zentrums nachzuweisen. 

für die Bezeichnung im inneren Dienst ist folgendes zu beachten: 
Für die TP (R) wird die Bezeichnung durch das Reichsamt für Landesauf

nahme festgesetzt. 

f ür die TP (L), die vor 1939 bestimmt und sei tdem unverändert sind, bleibt 
die alte Bezeichnung bestehen. für die übrigen TP (L) bt 
die Bezeichnung in Bruchform nach folgendem Schema 
zusammenzustellen: 
Jahrgang. Nr. des Beobachters 
Nr. der Berechnung. Nr. der HV A 

41. 3 
75. Vlll 

f ür die TP (A) ist die Nummer einzusetzen, unter der der Punkt in den 
Beobachtungs- und Berechnungsheften geführt w ird. 

In der letzten Spalte sind 
Punkte, deren Lage nicht trigonometrisch bestimmt worden ist, durch den 
Buchstaben P zu kennzeichnen, 

Punkte, deren Höhe durch Einwägen bestimmt worden ist, durch de11 
ßuchstaben E zu kennzeichnen, 

Abweichungen der Festlegung von der Vorschri ft unter Nr. 4 Abs. 1 durch 
einen Hinweis (z.B. AP-Pfeiler) zu vermerken. 

Mitteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme, 1940, Nr. 5 (FP-Erl.). 



Anlage 1 ( zu Nr. 7) 

Nur für c 

Topogra1 
,4368 ____ _ 

1 

1 
10°11· • l...v. ('f]'f)f)nwlcb 

53°u •. .,,. 
6 1.!,./ -' 

' ' 11 
se5 • d, 

; . 
;;::--

5953 

52 

6" • r • • • 

: . .': :~f"lj~ 
~.'f 

' . 
' 

0 '-~· 
1 . i · 

<· 
SI ·f 

~•-;. 

l 

49 
s,11 

!O 
~
·~1---·. rif····. -_.i .,;f , .·-) 
'. " .,. ,..._;:: : ·: ...... 

'!! r ·• 
. \ ' .. _.,..,, 
;•. 

4_8 

49 



5953 

52 

51 

rn 

Anl•ge 6 ( zu Nr. 7) 

Nur für den Dienstgebrauch! 
Hauptvermessungsabteilung VI 

Topographische Karte 1: 25000 (4-cm-Karte ) 
4368 69 • 7 71 72 

Festpunktbild 
I.ogrski.l•: 

113 n,s 
Blatr·Nt:u . ~• 146 U8 

⇒ • f :25000 
IJfl 

r48 • 1:10()000 
Ut5 

,_ liftil'I_,, R 

13 ,74 
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Anlage 7 (N Nr. 7) 

Erläuterungen zum Festpunktbild. 

1. Stempelaufdruck am oberen Rande des MelHischblattes: 

links: Hauptvermessuni;,;sabteilung 
Mitte: Festpunktbild 
rechts: Nur für den Dienstgebrauch. 

2. Einteilung des Blattes: 

a) Die Grenzen der Blätter der Deutschen Grundkarte sind durch Ver
stärkung der entsprechenden Linien de~ konformen Gitternetzes z11 
kcnnteichnen. 

l,) Die Gemeindebezirksgrcnze11 können durch ~riine Farbstreifen hervor
gehnhen werden (im Muster zur Vermeidung des Zweifarbendrucks 
fortielassen). 

3. Darstellung der FP: 
©) TP (R): Zwei konzentrische Kreise von 2 und 3 mm Durch

messer 
O TP (L): Kreis von 3 mm Durchmesser 
0 TP (A): Kreis rnn 2 mm Durchmesser 

Den Zeichen sind die laufenden Nummern beizufügen, unter denen die 
FP in der Kartei der t'P•aufgcführ t sind (vgl. Anlage 5). 

4. eint ragung der f P: in tHr ~ I 

Die 1::intra~unK erfolgt gn11ubiHsJieh auf Grund der Hoch- und Rechts
werte. ßei Widerspriichen iwischen diesen und dem topographischen 
Nachweis in der nächsten Umgebung des f P ist die Eintragung jedoch auf 
Grund der FP-Beschreibun~ vorzunehmen. 

Mitteilungen des Reichsamts ftJr Landesaufnahme. 7940, Nr. 5 (FP-Erl.). 
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Anlage 8 

\lbir fül brn 

Hauptvertn . 

: 7 

\!fbe. 
'Jlr. 'Jladen unb cuentrifcf)e 3 eftlegungen 

16 

17 

18 

19 

20 

f13 
1+ 1 

8 1 

1 

Top. .Rarte 1: 25000. 

~Qfflt : Ebf:..n d.or..( 

n 10 u 

115 
3 1,58 z.o 1 00 

Nicht zu erwerben 

Nichl zu erwttrbtn . 

Nichf z u f.fWtrbt,,. 

.... , . . -?.. .... 
( insges 2.6 Bogen) 

13 

~emetfungen 

AP Pfeiler 

Anscltlu/Jsidd : 
TPL W.Sladf, Marien
kircht 9+.'8760 

Tb' 0,15m ii~r frdhoden. 

fxz.: Pfei ler v. Piaffe . 

Pfeilrr obere Konftt drm 
lrdboden gleich 
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Anlage 8 (zu Nr. 7) 

~ r fü1 btn C!ltaflgebn1udJ ! 

Hauptver messungsabteilung. 

16 

17 

18 

19 

20 

L 

L 

L 

3 

9lame 

Adorf , 
Mühlenwiese 

Adorf , 
Ti e f e 'A'cl<er 

Adorf, 
Marienk. irche 

L Haideburger fors f, 
Schwarzer Berg 

L Haideburger Fors( 
Schwarzer Berg 

ZwillingspunM 

Top !torte 1 :2S000. lnr 214-5 

4 

\lle3. im 
inn. 'l)ienrt 

1'0 ·3 
72 YDl 

"" . ,J 
7JWI[ 

+O·S 
Z6 'Fll[ 

5 

i!a9ebe3eid)nun9 
nad) bem füegenfd)af~fatoiler 

1 

<!5emeinbebe3itf:, ..... [ ...... 

A dorf 
05emadung: .. .. . 11 

.......... . 

tflur: .. 1 .. .. ijlutl'tücf: .. J . .. . 
tri~s~ .... 1,9!!_7 „ he. 

ijigentümet: ~~/( er.~ .~.ug"~t. . 
.. . .ß.qy,; r.. J'? .. A~9.,f ... ... . 

&emeinbebe3id: .. 

......... Adorf ... 
&cmadung: ..... . 11 

........ . 

{jlur: ... ~ .. ijlurftücf:1.+1.J'!-~ 

A.~~~r. 1/W.?.; 2,X-:3.~~ ... ,. ha 
Burmann

1
Meinr,ch 

n:· t " WmdmiJl!er 
"''9eßo1/l~~~~; trrifi" Bau~r .... .. 
............. i,:,, .~.'1P.!f .... .. ........ . 

~tfti,unft 

6 

Anschlußmhtungen 

-fageifiaäen unb 'ilnficf)tßffi44en 

Skizzen s. n Norden orientiert 1 

Anschl R, TPA Ebendorf, fii\ 
6änseanger 224~ 273ft v 

Anschl.R., TFR Wortenbe(g,fri\ 
ßismorcAturm 72,9 3678 v 

@ -----------

Qlcmcinbcbc0irl: .......... . 1...... An5chl. R., @ 
../j.9/def?ur:g ....... .. 

rnrmartun8: Tö_rte(1, . . . 
t}IUt: ... 9 .... ijlur~ücf: Z.'t.0. .. .. 
SlrC?ß...~ .... JP1~~~.~ .... he. 

fögentümer; 1<reisJt.off.1m.u1~(~ .. 

ver.~~!t~~9. .P.r~~9~:~qt~r~ .. 

Zwpkf. s. lfd. Nr. 19 

Ebendorf ........................ r .................. ·•· ... 

7 

6id)crung~m1 den unb cnentrifd)e l}tfllegungtn 

LondesfiskuJ 

113 
1+1 

• 

1 

,' 

Top. fade 1:25000. 
... ,a, . . -?. ... .. 

( insges 2-8 Bogen l 

tlomr: . Eb enp_or( .. ...... ................. ... . 

!l 10 11 12 

' 
' 

115 
3 1,58 2,0 1 

; 

' l 
' : 
' ' ' ; 
' ' ' ' 

Nicht zu trwt rbt n ' : 
' 
' : 
: 
' ' ; 

' 

' ' 

' ' 
Nichl. zu t rwtrbtn. ' 

' 

Nkhl zu erwerben. 

Nichl z u trwerbtfl . 

00 

13 

!aemetfun9en 

AP Pfeiler 

AnschlufJsichf : 
TPL W.Slodt, Moritn -
hi" ht 9♦.'13760 

n· 0,7Jm über Erdboden . 

Exz : Pfeiler u Piaffe . 

Pfe,lrr obere Konft drm 
Crdbodtn gleich. 
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Anlage 9 (zu Nr. 7) 

Erläuterungen zur f estpunktbeschreibung. 

Als laufende Nummer gilt die Nummer, unter der der f P in der Kartei 
der FP aufgeführt ist (vgl. Anlage 5). Wenn sich diese Punktfolge in der 
Festpunktbeschreibung ausnahmsweise (z. B. bei Ergänzungen) nicht ein
halten läßt, so ist durch geeignete Hinweise für Übersichtlichkeit Sorge 
zu tragen . 

. Di<: Lagcskizze soll sich an die topographische Darstellun~ des Meß-
tischblattes möglichst eng (jedoch ohne genaue Jnnehaltung des Maßstabs
verhältnisses) anschließen und diese Darstellung hinsichtlich der für die 
Auffindung der Tagesmarke im Gelände w ichtigen topographischen Gegen
stände (Grenzen, Bäume und dgl.) ergänzen. Dabei ist auch darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß die Lage der fP zu Punkten, die im Luftbild 
leicht erkennbar sind (z.B. Grenzschnitte oder Waldecken). so bestimmt 
wird, daß die FP zur Entzerrung mit benutzt werden können. Längen
angaben in der Lageskizze sind auf volle Meter abzurunden. Abstände von 
Wegen und Gräben sind stets auf deren Mitte zu beziehen. Am oheren 
Rande der Skizze sind der Name des Anschluß-f P (Nr. 3 Abs. 3 b) und die Nei
gung der Anschlußrichtung zu vermerken. In der Nähe des Grenzmeridians 
ist dem Richtungswinkel die Längengrad7.ahl -des Nullmeridians, auf den sie 
sich bezieht, in Klammern beizufiigen (z. B. 375g, 4216 (12°) ). 

In den Ansichtsskizzen ist der Gebäudeteil, der das Zentrum darstellt, 
durch eine Pfeilspitze zu kennzeichnen. 

Durch die Einmessungsskizzen soll ein genauer Nachweis darüber er
bracht werden, wie die Festlegungs- und Sicherungsmarken zueinander 
liegen. Die Einmessung ist darüber hinaus so weiter auszugestalten, daß 
ein Anschluß an im Kataster nachgewiesene und an Ort und Stelle identi
fizierte Grenz- oder Messungspunkte in der Weise erzielt wird, daß die FP 
als Paßpunkte zum einpassen der Katasterkarten in das konforme Gitter
netz mit benutzt werden können. Erforderlichenfalls sind zu diesen 
Anschlußmessungen die zuständigen örtlichen Messung_sdienstslcllen mit 
heranzuziehen. In die Einmessun~sskizzen können auch rechl'lcrisch er
mittelte Exzentrizitäten und dil t:ingeklammert eingetragen werden. 

ßei Umlegungen oder der Anlegung neuer Wege oder Wasserläufe, die 
t:ine wesentliche Änderung des f.igentumsbestandes oder des topogra
phischen Geländebildes in der Umgebung von festpunkten im Gefolge 
habe1i. kann die endgültige Ausarbeitung der festpunktbeschrcibuugen bis 
zur endgültigen Gestaltung der Neuanlagen ausgesetzt werden . 

Sofern die Einmessung der FP in lichtpausfähigen Feldbüchern oder 
ähnlichen Messungsschrilten nachgewiesen ist - was grundsätzlich an
zustreben ist -, soll eine Ausarbeitung zur Einmessungsskizze unterbleiben. 
Es genügt alsdann in Spalte 7 der Festpunktbeschreibung ein entsprechender 
Hinweis. 



ur fclr cten D,enstgebraud? / 
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Anlage 10 (zu Nr. 7) 

Karten 

t: r aoo Nr: .... .. . Name: ...... ·- .. -·-···. 
-f ; ,?$ 000 

1 : fOo 000 

f; .?oo ooo 
f : hJo ooo 

II••••••••• 

1/ 

,, 
II 

" r} 1/ 

1 fiur. .. ..... 7ursfüdr ... .................. ~----------------

Bebauung_ 

Beobachtung_ 

• 

Festleg_ung_ , 

&merlrun!l._en 

N 
Veranderung_en 

Gerneldel clurch Kosten 

.Druckwerke 

Koordinaten 

Wi~derhersfellung 
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Nur für den Dienstgebrauch! 

Hauptvermessungsabteilung 

1 2 

Name des Fp Kartei 
und der fp 

Bc1eichuuog im i nn, r,n Dienst Nr. 

. 

, 

' 

' 

C 

Top. Karte 1: 25000 Nr. 

Kartei der Veränderungen an FP. 
Nr. 

Top. Karte 1 :25000 
Name . 

3 4 5 ~ 1 8 

\"l'ilnn und durch Art drr Verindorung Ourrh wen Messungs- llemerkungen Wi,dorherst,llung 
wen bestimmt? und gtmcldct? amtsbezirk (Kos tcntragung, (Art, wann. durch wen, 
Aktenzeichen Aufbewahrungsort der Sttint Akttnztichtn ob dringtnd) Aktenztichen) 

,, 

' ,, 

' 

Name 
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.Asdreiecksnetzes 
-

\ ,' ~. 

)'1 t 
\ 

14''11 

6 1alystoker 

Hauptdrelecksne 

1928 -1930 

Lubliner 

Heuptdrelecksnetz 

1931 -1936 

San

Hauptdreiecksnetz 

Wi\neer 

Hauptdreiecksnett 

1932 - 19!7 

po\esischeS 

1930-193.lt 

Wolhynisches 

Hauptdrfl\ecksnetz 

1931t,-1938 

Lemberoer 

~ ptdre\ecksnetI 

1934-1957 

5•• 



Anlage fl (zu Nr. 11) Ubersicht über die Hauptdreiecke des Reichsdreiecksnetzes 
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San-
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Anlage 13 (zu Nr. 21) 

Krs. G 

Fle 

Nrn. 

Dra.hf.l, 
Z,"cg;J/e/ 

Nornan: 

Landesdreiecksnetzb,ld 

Milo r Berg 

Wvslcrw,lr, 
Spil:HIJcrg 

Moßslob 1 : 100 ooo 
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Anlage 14 (zu Nr. 21) 

Erläuterungen zum Landesdreiecksnetzbild. 

1. Maßstab 1 : 100 000 

2. r.inteilung: a) Randlinien und Nummern der Meßtischblätter 
b) Kreisgrenzen und Namen der Kreise. 

3. Darstellung der Punkte: 

TP (R): Punkt vou 2 mm Durchmesser mit konzentrischem 
Kreis von 3 mm Durchmesser 
(1. Ordnung kann durch Unterstreichen des Namens 
hervor gehoben werden). 

TP (L): Punkt von 2 mm Durchmesser 
dazi1 der Name des Punktes. 

4. Darstellung der Bestimmungsstücke: 

a) zweiseitig beobachtete Rich- Vollinien 
tungen fü r die trig. Lage
bestimmung 

• 

• • 

b) einseitig_ beobachtete Rich
tungen für die t rig. Lagc
bestimmung 

halb volle, halb gestrichelte •------ - - - - • 
L inie, die Striche am Ziel-
punkt 

c) für die trig. l.agebestimmung 
eines Punktes benutzte Be
stimmungsstücke 

Pfeilspitze beim Neupunk t ••--'►-------• 
zum gegebenen P unkt ge-
rkhtet 

<l) Verlauf von Feinpolygonzügen Strichpunktlinie 

e) für die trig. Höhenbestimmung 
benutzte Richtungen 

ein 
kurze Striche beim 

zwei 
Neupunkt parallel zur Rich
tung 

für d ein 
1
seitige Höhenbe

oppe 
Stimmung 

----- _____ ___..... 

/, 

/ 
/ 

/ 

f) Höhe11bestim111u11g durch Ein
w ägen 

-- [ --L ateinisches E heim Neu4 .- -- - _ ~ - -.~ 
punkt 

Zusatz fiir das Aufnahmenetz (zu Nr. 27). 

zu 1. M aßstab l : 25 000 
zu J. Darstellung der TP (A): Kreis von 2 mm Durchmesser 0 

Mitteilungen des Reich§amls für Landesaufnahme, 1940, Nr. 5 (FP-Er!.). 



.0.1 cm 9 ltl 19 23 

i 
fs] 0,2 0,4 0,6 0,8 
km 

CC n 

231 3 6 9 11 14 

267 4 6 9 12 15 

298 5 7 10 13 16 

.326 6 7 10 13 16 

~-- 353 7 7 10 13 17 

377 8 7 II 14 18 

400 9 7 II 15 19 

422 10 7 II 15 19 

442 11 7 11 15 19 

462 12 7 12 16 20 

481 13 8 12 17 21 

499 14 8 13 17 21 

516 15 8 13 17 22 

.533 16 8 13 17 22 

S.'50 17 8 13 18 23 

566 18 9 14 19 24 

581 19 9 14 19 24 

596 20 9 14 19 24 

Tafel der f ehlergrenzen für Gerüstpolygonzüge. 

28 J2 36 41 45 49 54 .58 62 66 71 75 79 8.1 88 92 96 100 104 109 113 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 .l,6 3,8 4,0 4,2 ·1,4 4,6 4,8 5,0 

.Ö.Wcrn 

17 20 23 25 28 31 33 36 ,39 41 44 47 so 52 55 57 6() 63 66 69 71 

18 21 24 27 29 32 35 38 41 44 47 so .5.1 55 58 61 64 67 70 73 76 

19 22 25 28 31 34 31 40 43 46 49 52 55 58 61 65 ~ 71 74 77 80 

19 23 26 29 33 36 39 42 45 49 52 55 58 62 65 68 71 75 78 81 85 

20 24 27 31. 34 37 41 4.5 48 51 55 58 61 65 68 72 7S 79 82 85 89 

21 25 28 32 35 39 43 47 so 53 57 61 64 68 72 75 79 82 86 89 93 

22 26 29 33 37 41 45 49 52 56 59 63 67 71 75 79 82 86 89 93 97 

23 27 31 35 39 43 47 SI 54 58 62 66 70 74 78 82 85 89 93 97 10) 

2-1 28 32 36 40 44 48 52 56 60 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 

25 29 33 37 41 45 so 54 58 63 67 71 75 79 8J 88 92 96 100 105 109 

25 30 34 38 43 47 SI 56 60 65 69 73 77 82 86 91 95 99 103 108 113 

26 31 35 39 44 49 53 57 62 67 71 75 80 85 89 93 98 102 107 III 116 

27 31 36 41 45 so 54 59 63 68 73 77 82 87 91 96 101 105 ,110 115 119 

27 32 37 41 46 SI 56 61 65 70 75 80 85 89 94 99 103 108 113 118 123 

28 3.3 38 43 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 101 106 1'11 116 121 126 

29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 129 

29 34 39 44 49 55 60 65 70 75 80 85 91 96 101 106 111 117 122 127 132 

29 3.5 40 45 31 56 61 67 72 77 82 87 93 98 103 109 11.J 119 125 130 135 
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